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Amtlicher Theil.

Geseßze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Verordnung des Kaiserlichen Gonverneurs von Kamerun, betreffend die Bestellung

von Vertretern in Grundbuchsachen.

Auf Grund des § 3 der KoaiserlichenVerordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen

Schutzgebieten, vom 9. November 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 1015), wird hierdurch mit Ermächtigung des
Reichskanzlers für das Schutzgebiet Kamerun, was folgt, verordnet:

Personen, für welche Rechte an Grundstücken des Schutzgebiets im Grundbuch eingetragen vurde

sollen, haben, wenn sie weder im Schutzgebiete wohnen, noch sich dauernd daselbst aufhalten, auf Erfordern
des Grundbuchrichters einen Vertreter im Schutzgebiete für alle die erste Anlegung des Grundbuchblatts
betreffenden Angelegenheiten zu bestellen und dem Richter zu bezeichnen. Das Gleiche gilt für Gesell-
schaften, die im Schutzgebiete nicht ihren Sitz haben.

Die Erfüllung dieser Verpflichtung kann durch Ordnungsstrafen bis einhundert Mark erzwungen
werden. Auch kann der Richter in Fällen, in denen ungeachtet der Verhängung von Ordnungsstrafen die

Bestellung eines Vertreters binnen einer der Partei bekannt zu gebenden Frist nicht erfolgt, einen Vertreter
von Amts wegen bestellen.

Gegen die vorbezeichneten Verfügungen findet Beschwerde nach den für Grundbuchsachen geltenden
Vorschriften statt.

Buöa-Kamerun, den 24. Juni 1901.

Der Kaiserliche Gouverneur.

(L. S.) (gez.) v. Puttikamer.
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